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Gutzwiller Felix (RL, ZH), für die Kommission: Wir diskutieren das Gesamtpaket, das aus dem Bericht zur
Aussenwirtschaftspolitik 2014 und den drei entsprechenden Bundesbeschlüssen besteht, die Sie im Anhang
finden. Ich würde mir erlauben, zu den Bundesbeschlüssen jeweils noch ganz konkret etwas zu sagen und
zu rapportieren, was Ihre Kommission dort vorschlägt, denn dort geht es ja dann um Entscheidungen. Es gibt
zum Bundesbeschluss betreffend das Abkommen mit Georgien noch einen kurzen Kommentar, der sich in
der Kommission ergeben hat. Ich würde diesen dann eben bei den Bundesbeschlüssen noch anbringen. Jetzt
können wir die Debatte sicher gesamthaft führen.
Es geht also um den Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik, in Analogie zum eben diskutierten aussenpolitischen
Bericht. Ersterer beleuchtet und bewertet natürlich vor allem die aussenwirtschaftspolitischen Aktivitäten im
vergangenen Jahr. Wenn ich sage: "im vergangenen Jahr", darf ich allerdings darauf hinweisen, dass auch
dieser Bericht etwas in die Aktualität hineingesehen hat. Der Kommission lag auch eine
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Notiz vor, die das wirtschaftliche Umfeld im Berichtsjahr und vor allem die Konjunkturaussichten für das laufen-
de Jahr analysiert und schildert. Ich verzichte aber darauf, dazu im Detail noch etwas zu sagen; möglicherweise
wird Herr Bundesrat Schneider-Ammann dazu noch Ausführungen machen.
Der Bericht selber hat also die Aussenwirtschaftspolitik 2014 zum Gegenstand. Hier gibt es wie im aussen-
politischen Bericht ebenfalls ein Schwerpunktkapitel. Man erinnere sich: Das waren dort die OSZE und die
Ukraine-Krise. Hier betrifft das Schwerpunktkapitel die globalen Wertschöpfungsketten und ihre Auswirkungen
auf die Schweiz. Dieses Kapitel stellt im Detail dar, welchen Wandel es hier in den globalen Wertschöpfungs-
ketten gibt und wie wichtig es für eine effizienzorientierte Volkswirtschaft ist, diejenigen Produktionsschritte vor
Ort zu haben, für die sie vergleichsweise Vorteile hat, für die sie im Wettbewerb bestehen kann. Umgekehrt
heisst das, dass die in einem Endprodukt enthaltenen Zwischenprodukte immer häufiger aus verschiedensten
Gebieten stammen. Dem folgen dann auch entsprechende Komplikationen – Zoll, Grenzüberschreitungen –
im Produktionsprozess. Das ist das Hauptthema des Schwerpunktkapitels über die globalen Wertschöpfungs-
ketten, das auch diskutiert wurde.
Die übrigen wichtigen Themen – ich will das ganz kurz sagen – betreffen die WTO und die multilaterale Wirt-
schaftszusammenarbeit; dann die europäische Wirtschaftsintegration; die Freihandelsabkommen mit Drittstaa-
ten ausserhalb der EU und der Efta; weiter sektorielle Politiken. Die wirtschaftliche Entwicklungszusammen-
arbeit ist ein wichtiges Kapitel; die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen; schliesslich die Exportkontroll- und
Embargomassnahmen sowie die Standortförderung. Das, wie gesagt, umfasst der Bericht. Er wird ergänzt
oder begleitet, wie ich das schon erwähnt habe, durch drei Bundesbeschlüsse: erstens zur Genehmigung des
WTO-Abkommens über Handelserleichterungen, zweitens über die Genehmigung des Abkommens zwischen
der Schweiz und Georgien über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen und drittens
über die Genehmigung zolltarifarischer Massnahmen. Wie eingangs gesagt, werden wir diese drei Bundesbe-
schlüsse dann am Schluss einzeln behandeln und darüber entscheiden.
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Lassen Sie mich noch kurz den einen oder anderen Aspekt beleuchten und darauf hinweisen, wo die Kommis-
sion etwas vertieft hat.
Zum schon erwähnten Schwerpunktkapitel "Wirtschaftliche Auswirkungen der globalen Wertschöpfungsket-
ten" gab es eine vertiefte Diskussion, insbesondere zu den Verhandlungen im Kontext des Transatlantischen
Freihandelsabkommens, auf das Herr Bundesrat Schneider-Ammann vermutlich auch noch kurz eingehen
wird. Man hat sich hier über den Prozess bzw. über die möglichen Aussichten in diesem Prozess unterhalten
und ist davon ausgegangen, dass in allzu naher Zukunft kaum ein Durchbruch zu verzeichnen sein wird.
Im Kontext der WTO, der bilateralen Verträge und der Freihandelsabkommen hat man natürlich insbesonde-
re auch über den erfolgreichen Abschluss des Freihandelsabkommens mit China gesprochen. Man hat noch
einmal über die WTO-Beschlüsse von Bali und ihre Folgen diskutiert; es ergaben sich da in der Kommission
insbesondere Fragen zu den Exportsubventionen. Dazu wurde ausgeführt, dass die WTO-Ministerkonferenz
2005 entschieden hatte, die Exportsubventionen per Ende 2013 abzubauen. Dabei hat es allerdings Verzöge-
rungen gegeben. Ein bestimmtes Enddatum ist nicht fixiert. Das hat natürlich auch zu einer Diskussion des
Exportvolumens im Bereich des "Schoggi-Gesetzes" geführt, das hiervon betroffen ist.
Weiter wurden die bilateralen Abkommen diskutiert und wurde deren Stand analysiert. Es lag der Kommission
auch eine ausführliche Übersicht über den Stand sämtlicher bilateraler Abkommen vor. Es laufen zurzeit Ver-
handlungen der Efta mit der Türkei. Das bilaterale Investitionsschutzabkommen mit Georgien wurde erwähnt,
und in dem Zusammenhang wurden auch die zukünftigen Bestimmungen zur Kohärenz und zur Nachhaltigkeit
diskutiert. Ich werde dazu dann bei der Botschaft zur Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz
und Georgien noch eine Bemerkung machen.
Es wurde eine positive Bilanz zur wirtschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit gezogen. Es liegt hier ja die
Botschaft des Bundesrates über die internationale Zusammenarbeit der Schweiz 2013–2016 vor, die mitten in
der Umsetzung ist. Im Hinblick auf die Formulierung der globalen Ziele für eine nachhaltige Entwicklung legte
die Schweiz das Verhandlungsmandat fest, brachte sich in die internationale Diskussion ein und leistete auch
einen finanziellen Beitrag an den neuerrichteten Grünen Klimafonds.
Weitere Diskussionen betrafen die Embargomassnahmen gegenüber Russland im Zusammenhang mit der
Ukraine. Dazu wurde schon im aussenpolitischen Bericht etwas gesagt. Die Sanktionen gegenüber Iran wur-
den, wie bekannt ist, im Zusammenhang mit den Verhandlungen um das iranische Nuklearprogramm, die ja
nach wie vor laufen bzw. in einer wohl heissen Phase sind, punktuell suspendiert.
Insgesamt hat sich die Kommission ausführlich mit diesem Bericht auseinandergesetzt. Sie ist der Meinung,
dass er ein gutes Bild über die wichtigen Aussenhandelsaktivitäten der Schweiz abgibt, und empfiehlt Ihnen
deshalb Kenntnisnahme dieses Berichtes. Auf die Bundesbeschlüsse kommen wir dann nach der Debatte
nochmals zurück.

Berberat Didier (S, NE): Nous pourrions passer un temps considérable à parler de ce rapport, comme c'est
également le cas pour le Rapport de politique extérieure 2014. Malheureusement, nous n'avons pas le temps
de le faire. Je prendrai acte du rapport de politique économique extérieure 2014 qui montre l'ensemble des
efforts entrepris par la Suisse pour renforcer les relations commerciales bilatérales et multilatérales ainsi que
le fort accroissement des interdépendances au sein de l'économie mondiale.
Certes, comme cela a été relevé notamment dans les communiqués de la commission, ce rapport a été
adopté par le Conseil fédéral la veille de la décision de la Banque nationale suisse d'abandonner le taux
plancher du franc suisse face à l'euro. Le Conseil fédéral ne pouvait pas savoir que la Banque nationale
prendrait cette décision le lendemain, et ce rapport, même s'il est d'excellente qualité, ne tient pas compte par
définition de cette question. La commission s'est longuement entretenue des conséquences de cette décision
sur l'économie suisse en général et de sa compétitivité en particulier. Cette question éminemment importante
sera abordée au cours de la session, je ne pense donc pas que ce soit le moment opportun de le faire
maintenant.
En ce qui concerne le rapport à proprement parler, je me félicite du fait que la Confédération ait versé une
contribution financière de 100 millions de dollars, durant trois ans, au Fonds vert récemment constitué. J'aurais
cependant quelques questions à poser au Conseil fédéral au sujet de ce vaste rapport. Le chapitre 1, comme
cela a été mentionné par le rapporteur, est consacré aux chaînes de valeur mondiales. Nous lisons à la page
29 qu'il "importe également que les potentialités de la globalisation économique contribuent au développement
durable dans ses dimensions sociale et environnementale". Je ne peux que m'en féliciter, mais je souhaiterais
que le Conseil fédéral nous renseigne sur les mesures qui seraient à prendre par la Suisse pour que ces
chaînes de valeur contribuent au développement durable de la Suisse et des pays avec lesquels la Suisse a
des contacts économiques ou financiers.
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Certaines ONG suisses, s'inquiétant des conséquences d'une éventuelle adhésion de la Suisse au Partenariat
transatlantique de commerce et d'investissement, se sont adressées à nous. Si un partenariat était conclu et
que nous en étions exclus, cela poserait un problème de compétitivité à l'industrie suisse – qui n'en a pas
besoin – par rapport aux autres Etats. Toutefois, le Conseil fédéral ne voit-il pas dans l'adhésion éventuelle à
ce partenariat un risque de nivellement pas le bas en termes de standards sociaux,
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environnementaux, sanitaires ou de protection des travailleurs et des consommateurs?
A la page 58 du rapport, le Conseil fédéral indique aussi que la Suisse et les pays de l'AELE s'engagent à
inclure des dispositions relatives au développement durable. C'est un long combat que l'on mène et je crois
qu'il est judicieux que le Conseil fédéral inclue à chaque fois des dispositions sur le développement durable.
Bien entendu, lorsque les accords sont nouveaux, cela ne pose pas de problème. Mais lorsque l'on renégocie
des accords existants – je pense notamment au Mexique et à la Turquie – va-t-on les réactualiser en tenant
compte de cette volonté d'y inclure des dispositions sur le développement durable?
Comment le Conseil fédéral voit-il le rôle des comités mixtes dans l'interprétation et le règlement des pro-
blèmes liés aux accords de libre-échange et aux accords de promotion et de protection réciproque des inves-
tissements? On l'a vu dans le rapport, le comité pour le Monténégro s'est réuni récemment avec quelques
résultats. Mais il semble que ces comités soient peu efficaces pour contrôler ce genre d'accords, car ils se
réunissent malheureusement trop rarement et les réunions ne sont pas publiques. Les ONG peuvent s'adres-
ser aux pays, notamment à la Suisse, pour dénoncer un certain nombre de problèmes, mais est-ce que le
Conseil fédéral souhaite améliorer la situation? Des progrès ont déjà été enregistrés, mais il m'apparaît ce-
pendant que l'on devrait augmenter encore l'efficience de ces comités mixtes.
Enfin, j'en viens à l'accord entre la Suisse et la Géorgie concernant la promotion et la protection réciproque
des investissements. Je m'abstiendrai à ce sujet, dans la mesure où nous avons traité cette question en
commission et où nous avons constaté que cet accord prévoit, à l'article 6, une disposition sur l'expropriation
indirecte, qui permet à un investisseur de porter plainte contre un Etat hôte si celui-ci adopte une nouvelle
régulation en matière sociale, sanitaire ou environnementale. C'est d'ailleurs cette même disposition qui a
été invoquée par une firme suisse de l'industrie du tabac contre l'Uruguay, auprès d'un tribunal, parce que
l'Uruguay avait pris des mesures en matière de santé publique. A mes yeux, ce type de disposition, qui porte
une numérotation différente dans les autres accords, ne devrait plus figurer dans ce genre d'accords, parce
qu'il me paraît important qu'un pays puisse prendre des mesures sanitaires, sociales ou environnementales,
pour autant bien entendu qu'elles ne soient pas discriminatoires, pas arbitraires et qu'elles soient d'intérêt
public. Il va de soi qu'un pays ne pourrait pas favoriser ses entreprises au détriment d'entreprises étrangères
– cela me paraît normal, c'est une règle du commerce international – mais à mon avis, on devrait faire en
sorte de supprimer cette disposition qui se trouve encore à l'article 6 de l'accord avec la Géorgie. Certes,
on nous a expliqué en commission qu'il existe un article 9, qui permet au pays hôte de prendre un certain
nombre de mesures pour autant qu'elles soient d'intérêt public, qu'elles soient justifiées et non arbitraires.
Mais à mes yeux, il y a un risque dans l'interprétation de cet article 6, dans la mesure où il est possible, par
exemple, malgré cet article 9, de condamner un pays qui prend par la voie légale des mesures justifiées, et
non arbitraires ou discriminatoires. Et ce d'autant plus, et je le signale malgré tout, qu'il n'est pas impossible
que la Suisse fasse aussi l'objet d'un procès, pour autant que ce ne soit pas déjà le cas puisque j'ai lu dans
la presse qu'il y aurait, semble-t-il, une entreprise étrangère active en Suisse qui attaquerait la Suisse sur un
certain nombre de mesures prises par notre pays. Je ne sais pas s'il est prématuré pour le Conseil fédéral de
nous dire ce qu'il en est, mais effectivement, il semble, d'après la presse, qu'une firme étrangère établie en
Suisse aurait attaqué la Suisse ou s'apprêterait à le faire, sur la base de cet article que notre pays maintient
dans les accords qu'il signe avec des Etats tiers.
J'ai retiré le projet de motion que j'avais déposé en commission parce que j'ai pris acte des explications du
Conseil fédéral, qui nous dit qu'en principe, si les mesures sont justifiées, d'intérêt public, non discriminatoires
et non arbitraires, elles peuvent être prises sans indemnisation.
Je pense que le moment de vérité sera le jugement du tribunal international dans le cadre du différend entre
l'Uruguay et la firme suisse qui produit des cigarettes. On verra alors si, effectivement, les mesures prises par
l'Uruguay sont justifiées – d'autres mesures ont été prises, notamment par l'Australie et la Nouvelle-Zélande,
en ce qui concerne notamment l'étiquetage des paquets de cigarettes. S'il apparaît vraiment qu'un pays se
fasse condamner parce qu'on a appliqué d'une façon trop stricte l'article 6, je reviendrai à la charge le moment
venu pour faire en sorte que l'on supprime ces articles dans tous les cas.
Monsieur le conseiller fédéral, je vous remercie par avance des réponses que vous apporterez à mes ques-

04.02.2020 3/9

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=30152


AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Ständerat • Frühjahrssession 2015 • Zweite Sitzung • 03.03.15 • 08h15 • 15.008

Conseil des Etats • Session de printemps 2015 • Deuxième séance • 03.03.15 • 08h15 • 15.008

tions.

Schneider-Ammann Johann N., Bundesrat: Lassen Sie mich mit ein paar Bemerkungen zur Wirtschaftssi-
tuation primär im Jahr 2014, im Berichtsjahr, einsteigen; danach komme ich auf den Bericht zur Aussenwirt-
schaftspolitik zu sprechen.
Die Wirtschaft war im letzten Jahr insgesamt doch relativ gut unterwegs: Das Wachstum lag bei 2 Prozent.
Das vierte Quartal 2014 war gegenüber dem vierten Quartal 2013 sehr erfreulich, und das trotz des herausfor-
dernden internationalen Konjunkturumfeldes. Ich erinnere daran, dass zwei Drittel unseres Exportes und drei
Viertel unseres Importes von der Europäischen Union abhängen.
Die Aufhebung des Mindestkurses am 15. Januar 2015 hat natürlich insbesondere eine markante Aufwertung
des Frankens bedeutet und bedeutet für die kommenden Monate und wohl Jahre eine gewisse zusätzliche Un-
sicherheit bezüglich der Konjunktur. Unternehmungen, die in unserem Land produzieren, sind augenblicklich
mit zwei zusätzlichen Risiken konfrontiert worden, nämlich mit dem Risiko bei der Wettbewerbsfähigkeit, da
die Kosten über Nacht um 15 Prozent verändert wurden, und dann eben auch mit dem Risiko der Unsicherheit
insgesamt. "Unsicherheit" meint in erster Linie auch die noch nicht geklärte Situation mit unserem wesent-
lichsten Handelspartner – ich rede von der Situation betreffend die bilateralen Verträge mit der Europäischen
Union, die vonseiten der Unternehmerschaft, auch in den letzten Tagen, immer wieder beanstandet worden
ist. Bei einer starken und andauernden Höherbewertung des Frankens ist, zumindest für das laufende Jahr,
im Vergleich zu den bisherigen Erwartungen mit einer etwas ungünstigeren Wirtschaftsentwicklung zu rech-
nen. Ich sage das sehr bewusst sehr vorsichtig. Wir werden die nächste Prognose seitens des Seco am 19.
März 2015 bekommen. Das ist dann auch für den Bundesrat die Basis, um neueste Ansagen für die folgenden
Monate des Jahres 2015 zu machen.
Entscheidend wird sein, wo sich der Wechselkurs mittelfristig einpendelt – "mittelfristig" bedeutet in den näch-
sten Monaten. Er hat sich in den letzten paar Wochen in die richtige Richtung bewegt, aber wir sind natürlich
weit weg von der Kaufkraftparität. So gesehen hoffe ich zumindest, dass sich der Kurs noch weiter in Richtung
Frankenabschwächung/Eurostärkung entwickeln kann.
Weiter ist es der internationale konjunkturelle Verlauf ganz generell, der darüber bestimmt, wie gut wir unter-
wegs bleiben werden. Die amerikanische Wirtschaft läuft an sich sehr vielversprechend, sie ist aufnahmefähig.
Im Fernen Osten ist mit einer gewissen Wachstumsabschwächung zu rechnen – ich spreche insbesondere von
China –, es gibt aber ein Wachstum. Die Europäische Union mit ihrer Quantitative-Easing-Politik ist zumindest
im Moment auch dank des schwachen Euros relativ gut unterwegs. Das könnte für uns insgesamt eine Abküh-
lung bedeuten, aber möglicherweise eine nicht allzu dramatische Abkühlung.
Ich sorge mich allerdings um jede einzelne Verlagerung von Arbeitsplätzen; davon haben wir in den letzten
Tagen jetzt doch ein paar zur Kenntnis nehmen müssen. Dieses Land darf sich nicht deindustrialisieren. Wir
haben unsererseits eine Politik zu machen, die die Industrialisierung in unserem Land weiterhin, auch unter
erschwerten Umständen, bestmöglich stützt.
Der Bundesrat hat am 21. Januar 2015 den Bericht zur neuen Wachstumspolitik verabschiedet. Die neue
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Wachstumspolitik basiert insbesondere auf drei Pfeilern: Der erste Pfeiler ist die Erhöhung der Arbeitsproduk-
tivität. Der zweite Pfeiler ist die Stärkung der Widerstandskraft der Volkswirtschaft insgesamt. Der dritte Pfeiler,
Herr Ständerat Berberat, ist die Milderung der problematischen Nebenwirkungen des Wachstums. Mit anderen
Worten: Wir sind auch hier in diesem Wachstumsbericht sehr sensibel, was die ökologischen und die sozialen
Nebenwirkungen betrifft.
Damit bin ich beim Schwerpunktthema des Berichtes zur Aussenwirtschaftspolitik 2014. Wir reden, wie das
Herr Ständerat Gutzwiller bereits gesagt hat, über die globalen Wertschöpfungsketten und über die Positio-
nierung der Schweiz innerhalb dieser globalen Wertschöpfungsketten. Die ganz banale Aussage heisst: Die
Märkte sind auch im Berichtsjahr immer globaler geworden, und damit sind die Wertschöpfungsketten äusserst
intensiv und äusserst anspruchsvoll. Es muss ja darum gehen, dass jeder einzelne Standort seinen Beitrag
dort findet, wo er komparative Vorteile kennt. Die Schweiz hat ein paar solche Vorteile, insbesondere auch
basierend auf unseren technischen Hochschulen, auf unserer Forschungs- und Innovationskapazität.
Die internationale Arbeitsteilung trägt schon seit einiger Zeit zur Erhöhung der Produktivität bei. Es ist natürlich
auch entscheidend wichtig, dass es uns gelingt und weiterhin gelingen wird, uns unter die produktivsten Länder
einzureihen, um letztlich unsere Arbeitsplätze zu verteidigen. Unterdessen sind aber vor allem in Asien und
Südamerika neue Märkte aufgegangen, die sich auch in diese globalen Wertschöpfungsketten einordnen –
gemeint sind insbesondere China und Brasilien. Der technologische Fortschritt bestimmt darüber, wer welche
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Position für sich beanspruchen kann. Ich habe es schon gesagt und betone es ganz bewusst noch ein zweites
Mal: Unsere Wissenschafts-, Forschungs- und Innovationsbasis ist absolut entscheidend, um unsere hohen
Ansprüche bezüglich Beschäftigung aufrechtzuerhalten, wenn wir künftig in den globalen Wertschöpfungsket-
ten eine Rolle spielen wollen.
Natürlich wird auf diesem Weg der Wettbewerb intensiviert. Dem Wettbewerb muss man sich stellen, und
das gelingt der schweizerischen Volkswirtschaft insgesamt, aber vor allem auch den einzelnen Branchen und
den einzelnen Unternehmungen sehr gut. Die Schweiz hat es also geschafft, sich erfolgreich in den globalen
Wertschöpfungsketten zu integrieren. Wenn ich versuchen soll, dies auch in Bezug auf den weggefallenen Min-
destkurs des Schweizerfrankens auszudeutschen, tue ich das mit der Feststellung, dass der Durchschnittswert
der Vorleistungen ausländischer Zulieferer bei 30 Prozent liegt. Mit anderen Worten: Über den wechselkurs-
bedingten günstigeren Einkauf aus dem Ausland haben auch unsere Exporterzeugnisse zu 30 Prozent des
Warenwertes profitieren können, und das ist auch ein Beitrag, um die Konsequenzen der Frankenstärke zu
dämpfen. Dank dieser relativ starken Einbindung in die internationalen Wertschöpfungsketten kann erwartet
werden, dass die negativen Auswirkungen der Entwicklung des Schweizerfrankens auf die Konkurrenzfähigkeit
unserer Exportunternehmungen zumindest gedämpft werden.
Die zunehmende globale Wettbewerbsintensität zwischen den Produktionsstandorten erfordert auch zusätz-
liche geeignete Massnahmen in der Aussenwirtschafts-, aber auch in der Binnenmarktpolitik. Wenn wir die
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft und ihrer Arbeitsplätze stärken wollen, muss uns das vor al-
lem auch im Binnenmarkt gelingen: Auch hier müssen wir die Wettbewerbsfähigkeit verbessern können, denn
Binnenmarkt und Aussenwirtschaft hängen ganz direkt zusammen.
Auf nationaler Ebene, ich habe das schon gesagt, hat der Bundesrat zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
die neue Wachstumspolitik verabschiedet. Im Zusammenhang mit den Wertschöpfungsketten ist insbesondere
die Erhöhung der Arbeitsproduktivität von Bedeutung – im Binnensektor hat die Produktivität in den letzten
Jahren eben nicht nur zugenommen. Ich erinnere daran, dass wir in staatlichen und staatsnahen Bereichen 75
Prozent der in den letzten Jahren geschaffenen Stellen finden, und die staatlichen und staatsnahen Bereiche
weisen, wie wir wissen, kaum Produktivitätszuwächse auf. Wieso rede ich von Produktivität? Produktivität führt
zu tieferen Kosten, kann dann die hohen Preise für inländische Produktionsfaktoren kompensieren, und auf
diesem Wege gelingt es, die Wettbewerbsfähigkeit und damit auch die Beschäftigung zu sichern.
Wir wollen die Produktivität durch folgende drei wesentliche Massnahmen steigern: Erstens muss es uns gelin-
gen, dass wir die administrativen Belastungen und die Regulierungskosten reduzieren können. Zweitens muss
vermieden werden, dass wir bei den technischen Handelshemmnissen irgendwelche Rückschritte machen und
auf diesem Wege den Binnenmarkt abschotten. Drittens geht es darum, dass wir das Fachkräftepotenzial im
Inland mobilisieren können.
Dann ein paar Worte zur internationalen Ebene: Die WTO ist und bleibt das am besten geeignete Forum,
um den Marktzugang im Umfeld der globalen Wertschöpfungsketten weiter zu sichern und auszubauen. Im
letzten Jahr wurde die WTO trotz anfänglichen Schwierigkeiten und Verzögerungen doch wieder bewegt, und
das Abkommen über die Handelserleichterungen, das Bali-Abkommen, konnte im Jahr 2014 verabschiedet
werden. Wir haben etwas Zeit verloren. Das Arbeitsprogramm zu den übrigen Doha-Themen ist im Verzug.
Aber was bis Ende 2014 nicht erledigt werden konnte, wird jetzt bis Mitte 2015 nachgeholt.
Zu bemerken ist vielleicht noch, dass wir in Davos ein WTO-Ministertreffen abgehalten haben. Da wurden vor
allem die Grundsätze zum Arbeitsprogramm der Doha-Themen, die nicht im Bali-Programm enthalten sind,
diskutiert. Wir haben einen Weg aufgezeigt, wie man vorankommen kann.
Zu den Freihandelsabkommen: Die bilateralen und im Rahmen der Efta weitergetriebenen Anstrengungen ha-
ben vor allem ein Freihandelsabkommen mit den Staaten des Golf-Kooperationsrates gebracht, weiter auch
ein Abkommen mit den Staaten Costa Rica und Panama. In Kraft getreten sind das Freihandelsabkommen mit
Bosnien und Herzegowina und selbstverständlich auch dasjenige mit China. Im Berichtsjahr wurden zudem
Verhandlungen mit Guatemala abgeschlossen. Die Guatemalteken schliessen sich dem Efta-Abkommen mit
Costa Rica und Panama an. Dann sind wir daran, die Verhandlungen mit Indonesien und Vietnam fortzuset-
zen. Mit Malaysia konnten wir die Verhandlungen aufnehmen. Ein Ergebnis aus Davos ist auch, dass die neue
indonesische Regierung bestätigt hat, dass sie einverstanden ist, die Verhandlungen mit der Efta weiterzu-
führen. Mit den Philippinen wird die erste Runde der Verhandlungen über Freihandelsverträge jetzt, im März
2015, aufgenommen.
Der Interessenausgleich bei den Verhandlungen mit den Entwicklungs- und Schwellenländern wird schwie-
riger. Die Verhandlungserfolge sind nicht garantiert. Ich will damit nicht irgendwelche Zeichen der Vorsicht
setzen, aber doch darauf aufmerksam machen, dass wir es dauerhaft mit Partnern zu tun haben, die sehr
viel selbstbewusster geworden sind und ihrerseits Forderungen stellen, wobei mit den Forderungen nicht ganz
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einfach umzugehen ist. Ein Stichwort unter anderen ist hier natürlich immer wieder auch die Landwirtschaft.
Wir treten ein für alles, was Kohärenz von Aussenwirtschaftspolitik und Aussenpolitik bedeutet, für alles, was
Nachhaltigkeit bedeutet. Selbstverständlich, Herr Ständerat Berberat, ist das auch bei den Neuverhandlungen
mit der Türkei der Fall.
Auch beim Freihandelsabkommen mit Malaysia, auch das nur als Beispiel, soll es ein Kapitel über Handel und
nachhaltige Entwicklung geben, aufbauend auf den Modellbestimmungen der Efta. Wir machen also auch in
dieser Richtung von Abkommen zu Abkommen Fortschritte. Ebenfalls enthält das Mandat für die Verhand-
lungen mit Malaysia eine Klausel bezüglich der regelmässigen Prüfung der Ratifizierung von noch nicht ratifi-
zierten IAO-Abkommen – so weit geht das. Weiter enthält der Efta-Vorschlag Verweise auf die internationalen
Menschenrechtsinstrumente, auf die gute Unternehmensführung und auf das verantwortungsvolle Unterneh-
mensverhalten. Mit anderen Worten: Wir haben die Kulmination der Nachhaltigkeitsbestimmungen in unseren
Wirtschaftsverhandlungen, Handelsverhandlungen meiner
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Ansicht nach erreicht und sind vorbildlich unterwegs, ohne dass wir die Handelsvereinbarungen, die Handels-
kriterien bzw. die Kriterien, die vor allem bestimmen, ob es dann Beschäftigung gibt oder nicht, auf diesem
Weg unnötig relativieren.
Das Transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) wurde von Herrn Ständerat Gutzwiller angesprochen. Das
TTIP ist für uns ein ganz entscheidendes, wichtiges Abkommen – wenn es denn zustande kommt. Wir ge-
hen davon aus, dass es eher Ende 2016 denn 2015 wird. Käme es zustande, würde das natürlich für die
schweizerische Wirtschaft, zumindest in einzelnen Sektoren – je nachdem, was das Verhandlungsergebnis ist
–, Diskriminierungspotenzial beinhalten. So gesehen sind wir hochgradig daran interessiert, verfolgen zu kön-
nen, wie die Verhandlungen laufen, um uns entsprechend vorbereiten zu können. Wir haben ein Dialogforum
zwischen der Efta und den Vereinigten Staaten eingerichtet. Auf diesem Weg ist es möglich, die Informatio-
nen zu bekommen. Ich habe selber in Davos auch die Gelegenheit bekommen, mich mit der zuständigen
EU-Kommissarin, Frau Malmström, zu unterhalten. Auch betreffend die europäische Seite sind wir an der In-
formationsbeschaffung dran. Im Hintergrund bereiten wir uns selbstverständlich vor, um dann ohne Zeitverzug
handeln zu können, sobald sich abzeichnet, wie das TTIP aussehen könnte.
Zu den Beziehungen zur Europäischen Union, in aller Kürze: Ich habe schon gesagt, dass die EU für uns
der wichtigste Partner ist. Die bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union
sollen und müssen, wenn es nach dem Wirtschaftsminister geht, aufrechterhalten werden. Die Bilateralen I
ermöglichen den einzelnen Wirtschaftsbereichen nicht nur die Teilnahme am Binnenmarkt per se, sondern sie
sind vor allem auch entscheidend wichtig, was den administrativen Aufwand und damit die zusätzlichen Kosten
anbetrifft. Wir können nicht auf die Bilateralen I verzichten, wenn wir uns nicht Nachteile gegenüber unseren
europäischen Konkurrenten einhandeln wollen. Nach dem Entscheid der Schweizerischen Nationalbank vom
15. Januar 2015 ist gerade dieses Dossier, Bilaterale I mit der Europäischen Union, noch wichtiger geworden.
Jetzt mache ich noch ein paar Kommentare zu den drei Vorlagen zu den Bundesbeschlüssen: Bezüglich des
WTO-Abkommens über Handelserleichterungen habe ich schon gesagt, dass hier zwanzig Jahre wenig lief,
im Jahr 2013 in Bali aber Bewegung in die Sache hineinkam, indem wir ein neues multilaterales Abkommen
verabschiedeten. Das Abkommen vereinfacht und beschleunigt die Abwicklung der Grenzformalitäten, und die
Unternehmungen profitieren, indem sie effizienter und kostengünstiger über die reduzierten Zollformalitäten in
die Märkte kommen. Das ist selbstverständlich sehr im Interesse unserer Exportwirtschaft. Die Umsetzung des
Abkommens soll auch die Entwicklungsländer in den Welthandel integrieren. Die Entwicklungsländer und die
am wenigsten entwickelten Länder verpflichten sich zum ersten Mal, in einem WTO-Kontext dieselben Bestim-
mungen wie die Industrieländer zu übernehmen. Allerdings ist für die am wenigsten entwickelten und ärmsten
Länder vorgesehen, dass sie technische Unterstützung beanspruchen und auch eine gewisse Flexibilität bei
der Wahl der Umsetzungsfristen haben können. Man hat dort also sehr bewusst Spielraum belassen, um die
ärmsten Länder letztlich ins Agreement einbeziehen zu können.
Zur Genehmigung des Abkommens mit Georgien über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von In-
vestitionen: Die Schweiz hat im Unterschied zu den meisten anderen europäischen Staaten bisher kein Inve-
stitionsschutzabkommen mit Georgien. Mit dem vorliegenden Abkommen schliessen wir also eine Lücke. Es
geht selbstverständlich darum, dass wir korrekte, nichtdiskriminierende Behandlungen der Investoren haben.
Es geht selbstverständlich darum, dass wir den Schutz vor willkürlichen, entschädigungslosen Enteignun-
gen sicherstellen. Im Weiteren ist auch das Investor-Staat-Schiedsverfahren wichtig, welches den Investoren
die Gewissheit bietet, dass bei unkorrekter Behandlung ein funktionierender Rechtsschutz besteht. Das ist
ebenfalls Inhalt des Investitionsschutzabkommens. Ich hoffe, dass ich damit schon einen Teil der Fragen von
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Ständerat Berberat beantwortet habe.
Es ist das erste Investitionsschutzabkommen, das die Schweiz seit Einführung der neuen Nachhaltigkeitsbe-
stimmungen abschliesst. Entsprechend enthält das Abkommen auch neue Vertragselemente zugunsten der
Kohärenz zwischen Investitionsschutz einerseits und anderen Politikzielen wie nachhaltige Entwicklung, Um-
weltschutz usw. andererseits. Es gibt eine ergänzte Präambel mit spezifischen Verweisen, unter anderem zur
nachhaltigen Entwicklung, zu den Menschenrechten, zur Korruptionsbekämpfung und zur verantwortungsvol-
len Unternehmensführung. Und es gibt einen neuen Artikel zum Recht der Vertragsstaaten auf Regulierung.
Darin wird festgehalten, dass keine Vertragspartei daran gehindert werden kann, Massnahmen zum Schutz
der Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltinteressen einzuführen, sofern die allgemeinen Rechtsgrundsätze
des Abkommens beachtet sind. Diese allgemeinen Rechtsgrundsätze sind die Grundsätze der Nichtdiskrimi-
nierung und der Verhältnismässigkeit. Weiter ist die Verpflichtung der Vertragsparteien vorgesehen, Investi-
tionen nicht durch eine Schwächung des Schutzniveaus im Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltbereich
anzulocken. Last, but not least hält das Abkommen fest, dass die am 1. April 2014 in Kraft getretenen Uncitral-
Transparenzregeln obligatorisch auf alle Investor-Staat-Schiedsverfahren unter dem Abkommen Anwendung
finden. So viel zum Abkommen mit Georgien.
Der Bericht zu den zolltarifarischen Massnahmen ist, denke ich, unproblematisch.
Herr Berberat, Sie haben Fragen gestellt. Die nachhaltige Entwicklung habe ich angesprochen. Zur Nivellie-
rung sage ich ganz klar, dass wir natürlich nicht nach unten nivellieren wollen – ich habe eben erwähnt, dass
es entsprechende Vorsichtsmassnahmen gibt. Sie haben die Türkei und Mexiko angesprochen, was Nachhal-
tigkeitsaspekte betrifft. Zur Türkei habe ich die Frage beantwortet. Sollten wir auch mit Mexiko das Abkommen
erneuern können, ist selbstverständlich in einer solchen Verhandlung das Nachhaltigkeitsniveau gemäss State
of the Art einzubeziehen.
Zu den gemischten Ausschüssen: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie gegenüber deren Funktio-
nieren und deren Impact kritisch eingestellt. Wir sind der Meinung, dass die gemischten Ausschüsse als das
richtige Instrument anzusehen sind, dass dort zeitgerecht und auch mit der entsprechenden Kompetenz, auch
Entscheidkompetenz, gewirkt werden kann und dass man die allermeisten Probleme doch auf diesem Weg
lösen kann. So gesehen sind die gemischten Ausschüsse sehr zweckmässig.
Noch zur Diskussion zu Artikel 6 und Artikel 9, die in der Kommission geführt wurde: Ich glaube nicht, dass wir
diese hier wiederholen wollen. Wie gesagt worden ist, wurde Artikel 6 nicht einfach durch Artikel 9 ersetzt.

Vom Bericht wird Kenntnis genommen
Il est pris acte du rapport

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entrée en matière est décidée sans opposition

1. Bundesbeschluss über die Genehmigung des WTO-Abkommens über Handelserleichterungen
1. Arrêté fédéral portant approbation de l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges

Detailberatung – Discussion par article

Titel und Ingress, Art. 1, 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, art. 1, 2
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

AB 2015 S 31 / BO 2015 E 31

Gutzwiller Felix (RL, ZH), für die Kommission: Der erste Bundesbeschluss betrifft das WTO-Abkommen über
Handelserleichterungen. Herr Bundesrat Schneider-Ammann hat bestens erklärt, worum es geht. Ich kann nur
noch nachtragen, dass Ihre Kommission mit 11 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung die Zustimmung zu diesem
WTO-Abkommen über Handelserleichterungen beantragt.
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Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l'ensemble
(namentlich – nominatif; 15.008/637)
Für Annahme des Entwurfes ... 34 Stimmen
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)

2. Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und Georgien über
die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen
2. Arrêté fédéral portant approbation de l'accord entre la Suisse et la Géorgie concernant la promotion
et la protection réciproque des investissements

Detailberatung – Discussion par article

Titel und Ingress, Art. 1, 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, art. 1, 2
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Gutzwiller Felix (RL, ZH), für die Kommission: Ich habe nur noch eine kurze Bemerkung, nachdem das Thema
in der vorangehenden Debatte sehr ausführlich diskutiert wurde. Herr Kollege Berberat hat in der Kommissi-
on die Frage nach den erwähnten neuen Artikeln in diesem Abkommen aufgeworfen. Ich kann hier nur noch
einmal bestätigen, was Herr Bundesrat Schneider-Ammann vorhin gesagt hat: Es ist das erste uns vorliegen-
de Abkommen, das neue Nachhaltigkeitsregeln und -kriterien beinhaltet. Insbesondere sind die Artikel 6 und
9 in einem Zusammenhang zu sehen. Wir haben uns in der Kommission ebenfalls versichern lassen, dass
die neue Verpflichtung der Vertragsparteien, Investoren nicht durch eine Schwächung des Schutzniveaus im
Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltbereich anzulocken, integraler Bestandteil dieses Abkommens ist. Ins-
besondere wurde in der Kommission von der Verwaltung bestätigt, dass auch in den zukünftigen Abkommen
die gleichen Regeln gelten werden.
Mit diesen Informationen empfiehlt Ihnen Ihre Kommission – mit 8 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen – die
Zustimmung zum Abkommen zwischen der Schweiz und Georgien über die Förderung und den gegenseitigen
Schutz von Investitionen.

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l'ensemble
(namentlich – nominatif; 15.008/638)
Für Annahme des Entwurfes ... 29 Stimmen
(Einstimmigkeit)
(4 Enthaltungen)

3. Bundesbeschluss über die Genehmigung zolltarifarischer Massnahmen
3. Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes

Detailberatung – Discussion par article

Titel und Ingress, Art. 1, 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, art. 1, 2

04.02.2020 8/9

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=30152
https://www.parlament.ch/poly/AbstimmungSR/49/out/Abstimmung_49_637.pdf
https://www.parlament.ch/poly/AbstimmungSR/49/out/Abstimmung_49_638.pdf


AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Ständerat • Frühjahrssession 2015 • Zweite Sitzung • 03.03.15 • 08h15 • 15.008

Conseil des Etats • Session de printemps 2015 • Deuxième séance • 03.03.15 • 08h15 • 15.008

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Gutzwiller Felix (RL, ZH), für die Kommission: Hier gibt es keine weiteren Erläuterungen. Ich trage nur noch
nach, dass unsere Kommission Ihnen mit 9 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung Zustimmung zum Bundesbeschluss
über die Genehmigung zolltarifarischer Massnahmen empfiehlt.

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l'ensemble
(namentlich – nominatif; 15.008/639)
Für Annahme des Entwurfes ... 34 Stimmen
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)
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